
VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 06.12.2018. Die ortsübliche

Bekanntmachung erfolgte am .................. im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land.

2. Die Gemeindevertretung hat am 06.12.2018 den Entwurf der Außenbereichssatzung einschließlich

Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

3. Der Entwurf der Außenbereichssatzung sowie die Begründung haben in der Zeit vom 02.01.2019 bis

01.02.2019 während der Dienstzeiten im Amt Schönberger Land nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich

ausgelegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der

Auslegungsfrist abgegeben werden und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der

Beschlussfassung über die Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben können, am .............. durch

Veröffentlichung im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Bereitstellung

im Internet unter der Internetseite des Amtes Schönberger Land

https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen wurde am ................. im Amtsblatt des

Amtes Schönberger Land hingewiesen.

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 Abs. 2

BauGB mit Schreiben vom  ..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Selmsdorf, den ........................

................................

Siegel   Bürgermeister

Marcus Kreft

5. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange am ................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

6. Der Entwurf der Außenbereichssatzung wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der Entwurf der

Außenbereichssatzung sowie die Begründung haben in der Zeit vom ............... bis ................ während der

Dienstzeiten im Amt Schönberger Land nach § 3 Abs. 2 BauGB erneut öffentlich ausgelegen. Die öffentliche

Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist abgegeben werden und

dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die

Außenbereichssatzung unberücksichtigt bleiben können, am .............. durch Veröffentlichung im Amtsblatt des

Amtes Schönberger Land ortsüblich bekannt gemacht. Auf die Bereitstellung im Internet unter der Internetseite

des Amtes Schönberger Land https://www.schoenberger-land.de/Bekanntmachungen/Auslegungen wurde am

................. im Amtsblatt des Amtes Schönberger Land hingewiesen.

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4a Abs.

3 BauGB am  ..................... zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Selmsdorf, den ........................

................................

Siegel   Bürgermeister

Marcus Kreft

8. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange am ................... geprüft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

9. Die Außenbereichssatzung wurde am ................ von der Gemeindevertretung beschlossen, die Begründung

wurde gebilligt.

Selmsdorf, den ........................

................................

Siegel   Bürgermeister

Marcus Kreft

10. Die Außenbereichssatzung wird hiermit ausgefertigt.

Selmsdorf, den ........................

................................

Siegel   Bürgermeister

Marcus Kreft

11. Der Satzungsbeschluss und die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten  eingesehen

werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden am ....................... im Amtsblatt des Amtes

Schönberger Land bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit, eine Verletzung von

Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung einschließlich der sich ergebenden

Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die Möglichkeit, Entschädigungsansprüchen geltend zu machen

und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die Rechtswirkungen des § 5

Abs. 5 der Gemeindeverordnung GO wurde ebenfalls hingewiesen. Die Außenbereichsatzung ist mithin am

.................... in Kraft getreten.

Selmsdorf, den ........................

................................

Siegel   Bürgermeister

Marcus Kreft
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